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1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB 

1.1 Geltungsbereich 

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

1.2 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Art der baulichen Nutzung wird für das gesamte Plangebiet festgesetzt als 

WA = Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 BauNVO.  

Allgemein zulässig: 

a) Wohngebäude, 

b) die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- & Speisewirtschaften so-

wie nicht störende Handwerksbetriebe, 

c) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Nicht zulässig / nicht Bestandteil des Bebauungsplans: 

a) Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

b) sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

c) Anlagen für Verwaltungen, 

d) Gartenbaubetriebe, 

e) Tankstellen. 

1.3 Maß der baulichen Nutzung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist im allgemeinen Wohngebiet (WA) bauplanungsrechtlich 

durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die zulässige Anzahl der 

Vollgeschosse festgesetzt. 

GRZ GFZ Zahl der Vollgeschosse 

0,4 0,7 II 

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist bei der Ermittlung der Grundflächen die jeweilige Grundfläche 

von Garagen, Stellplätzen, Lagerflächen und ihre Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 

sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberkante, durch die das Baugrundstuck ledig-

lich unterbaut wird, mitzurechnen. 
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1.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt.  

Zulässig sind Einzelhäuser. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die in der Planzeichnung eingetragenen Bau-

grenzen begrenzt.  

1.5 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Nicht überdachte Stellplätze sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowohl innerhalb 

als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Überdachte Stellplätze 

und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie in seitlichen Ab-

standsflächen zulässig und müssen mit der Vorderkante einen Mindestabstand von 5,00 m zur 

öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 

1.6 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden auf 2 festgesetzt. Hierzu 

sind auch Ferienwohnungen zu zählen. 

1.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Oberflächenbefestigung 

Stellplätze und Zufahrten sind so zu gestalten, dass der Versiegelungsgrad auf ein Mindest-

maß beschränkt ist. Die Stellplätze sollen dauerhaft mit wasserdurchlässigen Materialien wie 

z. B. offenfugigem Pflaster, Drainpflaster, wassergebundene Wegedecken, Rasenfugenpflas-

ter und vergleichbaren Materialien befestigt werden. Eine Ausnahme hiervon ist zulässig, so-

fern öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen (z. B. Belange des Schutzguts Wasser, der 

Barrierefreiheit im Sinne der Nutzergruppe mit Gehhilfen, Rollatoren, Rollstuhlnutzung u.ä.). 

Schutz des Oberbodens 

Während der Erschließung der noch unbebauten Grundstücke ist der Oberboden gem. DIN 

18915 abzuschieben, seitlich zu lagern und anschließend wieder zur Gestaltung der Grund-

flächen im Plangebiet einzubauen. Verdichtungen sind nach Beendigung der Maßnahmen so-

fort wieder zu beseitigen. 
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Schottergärten  

Eine Gestaltung der Grünflächen durch flächige Abdeckung mit Mineralstoffen (z.B. Kies, 

Splitt, Schotter, Wasserbausteine, o.ä.), sonstigen Baustoffen (z.B. Glas oder Stahl) und mit 

dem Boden verbundenem, voll- oder teilversiegeltem Untergrund (z.B. Beton, Folien, Kunst-

stoffvlies, Schotterunterbau) ist nicht zulässig. Ausgenommen sind Spritzschutzstreifen um 

den Gebäudesockel. 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen werden festgesetzt: 

V1. Zeitenregelung Gehölzrodung 

Im Geltungsbereich sind geringfügige Gehölzrodungen vorgesehen. Diese Arbeiten sind 

grundsätzlich außerhalb der Brutzeit der Vögel durchzuführen, also zwischen dem 01. Okto-

ber und dem 28. Februar (siehe hierzu § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Auch ist das anfallende 

Schnittgut und Reisig bis spätestens 28.02. abzutransportieren.  

V2. Vermeidung von Lärm- und Lichtemissionen / Lichtkonzept 

Unnötige Lärm- und Lichtemissionen sollen im Rahmen der Bauarbeiten vermieden werden 

(Einsatz von modernen Arbeitsgeräten, keine unnötige Beleuchtung).  

Es sind die neusten technischen Verfahren und Geräte zur Vermeidung von unnötige Erschüt-

terung und Lärm zu nutzen. 

Für die neu entstehenden Gebäudeanlagen ist ein fledermaus- und insektenfreundliches Licht-

konzept anzubieten. Grundsätzlich ist auf überflüssige Beleuchtung zu verzichten. In Berei-

chen, die zwingend eine Beleuchtung erfordern, sollen folgende Hinweise beachtet werden:  

▪ nächtliches Kunstlicht soll so weit wie möglich vermieden werden ggf. Einsatz von Be-

wegungsmeldern,  

▪ Leuchtkegel nach unten gerichtet und nach oben abgeschirmt,  

Für die Beleuchtung der geplanten Gebäude und der Umgebung (u.a. Straßenbeleuchtung) 

sind insektenfreundliche Leuchtmittel (warmweiße Farbtemperatur zwischen 2.000 und 3.000 

K) zu verwenden. Dies wären z.B. LED-Lampen. Der Richtcharakter der Leuchtmittel soll nach 

unten weisen, möglichst niedrig gehalten werden und die Lampengehäuse in sich abgeschlos-

sen sein. Eine dauerhafte nächtliche Beleuchtung ist zu unterbinden und nicht zulässig (An-

bringen von Bewegungsmeldern). Leuchtmittel sind nur dort anzubringen, wo sie notwendig 

sind. 
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V3. Ökologische Rodungsbegleitung 

Der Obstbaum im Plangebiet beherbergt eine Vielzahl an Höhlungen und Spalten. Vor der 

Rodung sind diese auf Besatz durch einen Fachgutachter zu überprüfen. Die Ergebnisse sind 

der Unteren Naturschutzbehörde in schriftlicher Form vorzulegen. Sollten ein Besatz oder Hin-

weise für eine jährliche Nutzung nachgewiesen werden, sind weitere Maßnahmen zum Erhalt 

des Erhaltungszustandes der betroffenen Art mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen. Hierzu sind eventuelle vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

1.8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Ortsrandeingrünung (M) 

An der westlichen Grundstücksgrenze ist gemäß Planzeichnung eine mindestens 1,50 m 

breite Baum- oder Strauchhecke neu zu entwickeln. Hierbei sind alle zehn Meter mindestens 

1 Baum II. Ordnung und jeweils zusätzlich 10 Sträucher zu pflanzen. Es dürfen nur heimische 

und standortangepasste Laubgehölze (3x verpflanzte Gehölze mit einem Stammumfang von 

16/18 oder einer Höhe von 250/300 erforderlich) und Sträucher (3xv) gepflanzt werden. Bei 

Abgang sind die Bäume bzw. Sträucher in gleichwertiger Qualität in der nachfolgenden Vege-

tationsperiode zu ersetzen. 

Die Gehölze sind durch geeignete Maßnahmen vor Wildverbiss zu schützen. 

Innere Durchgrünung 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind dauerhaft zu begrünen und gärtnerisch zu ge-

stalten. Es wird festgesetzt, dass je angefangener 200 m² versiegelter/überbauter Grund-

stücksfläche ein einheimischer Laubbaum 2. Ordnung oder ein Obstbaum-Hochstamm zu 

pflanzen ist. Die Bäume sind in einem guten Pflegezustand zu halten und bei Abgang in der 

nächsten Vegetationsperiode gemäß Pflanzliste des Anhangs zu ersetzen. Der Standort des 

Baumes kann auf dem Grundstück frei gewählt werden. 

1.9  Umsetzung und Zuordnung Naturschutzfachlicher Maßnahmen 

Die Festsetzungen zur Anpflanzung sind in der folgenden Vegetationsperiode nach Baube-

ginn fertigzustellen. 
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2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß LBauO 

2.1 Dachgestaltung 

Die Eindeckung geneigter Dächer ist in harter Deckung auszuführen. Es dürfen keine reflek-

tierenden Materialien verwendet werden. Unbeschichtete Metalle wie Blei, Kupfer und Zink als 

Dacheindeckung sind nicht zulässig. Flachdächer sind zu begrünen. Anlagen zur Energiege-

winnung sind zulässig. 

2.2 Staffelgeschosse 

Staffelgeschosse sind innerhalb der maximal zulässigen Gebäudehöhe zulässig, wenn sie ge-

genüber mindestens zwei freien Außenwänden des jeweils darunterliegenden Geschosses um 

mindestens die Hälfte ihrer Wandhöhe zurückgesetzt sind. 

2.3 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstü-

cke 

Die Grundstücksfreiflächen (die entsprechend der festgesetzten Grundflächenzahl nicht über-

baubaren bzw. nicht für Nebenanlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO nutzbaren Grundstücks-

flächen) sind grundsätzlich als unversiegelte Grünflächen mit reproduktionsfähigen Pflanzen 

anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. 

2.4 Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung 

Für Einfriedungen der Grundstücke sind nur heimische und standortgerechte Hecken und 

Sträucher, Natursteinmauern, Holzzäune sowie mit heimischen und standortgerechten He-

cken begrünte Maschendraht- und Gittermattenzäune zulässig. 

Gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche ist gem. § 17 Abs. 2 LBauO im Bereich der Plan-

straße bei Errichtung von Grundstückseinfriedungen (Zäune, Hecken, Mauern, u.a.), Müll-

schränken und Stellplätzen ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten. 
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3 Pflanzvorschläge 

 

Abbildung 1 Pflanzvorschlagsliste  
(Umweltbelange, 04/2023) 

Mindestqualitäten1: 

Hochstämme:  3 x v., m.B., StU 16 – 18 cm 

Heister:   2 x v., o.B., 200 – 250 cm 

 
1 m. B. (mit Ballen), o. B. (ohne Ballen), StU (Stammumfang), Tr. (Triebe), xv (x-mal verpflanzt)) 
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Leichter Heister:  1 x v., o.B., 100 – 150 cm 

Sträucher:   v.Str. o.B., 4 Tr. 100-150 cm 

Leichte Sträucher:  v.Str. o.B., 3 Tr. 25 – 40 cm 

Vorschlagsliste „Obst“, H 3xv mB 14-16: 

Danziger Kantapfel 

Dülmener Herbstrosenapfel 

Rote Sternrenette 

Kaiser Wilhelm 

Gellerts Butterbrine 

Gute Luise 

Palmischbirne 

Hauszwetschge 

Wangenheimer Frühzwetschge 

Nancy-Mirabelle 

Ludwigs Frühe Kirsche 

Große Prinzessinkirsche 

Vorschlagsliste „Wildobst“, H 3xv mB 16-16: 

Walnuss - Juglans regia 

Speierling - Sorbus domestica 

Eberesche - Sorbus aucuparia 

Vogelkirsche - Prunus avium 

4 Hinweise 

Die Hinweise können aufgrund fehlender baurechtlicher Grundlagen nicht als Festsetzungen 

in die Satzung aufgenommen werden, sind aber als fachrechtliche Vorgaben dennoch bei 

der Planung und Realisierung von Vorhaben zu beachten. 

▪ Sie sind u.a. das Ergebnis der Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden umwelt-

relevanten Auswirkungen und dienen der Vermeidung bzw. Minimierung von Eingriffen 

gem. Naturschutzrecht. 

▪ Sie dienen der Information der Öffentlichkeit / der Grundstückseigentümer*innen oder 

Bauwilligen über Inhalte fachspezifischer Gesetze / Verordnungen bzw. über die Vor-

gaben von Fachbehörden. 
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4.1 Artenschutz  

Bei der Errichtung von Gebäuden sollten große, ungegliederte Glasflächen oder vollverspie-

gelte Fassaden vermieden werden. 

4.2 Klimaschutz 

Die Ortsgemeinde empfiehlt bei der Errichtung von Gebäuden ausdrücklich folgende Maßnah-

men: 

a) Für Dächer und Böden sollten Anstriche oder Beläge in Farbtönen mit einem hohen to-

talen solaren Reflexionsgrad (TSR-Wert) und in hellen Farbtönen einem hohen Hellbe-

zugswert (HBZ) oder Materialien, die durch ihre physikalischen Eigenschaften bei Son-

neneinstrahlung weniger stark aufheizen (Holz, Lehm, Schilf, Pflanzen, u.ä.) verwendet 

werden. 

b) Die Umsetzung baulicher Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energiequellen (PV-, 

Solar- und Geothermie-Anlagen bzw. Luft-Wärmepumpen, u.ä.) und zur Reduzierung 

des Energiebedarfs (z.B. Niedrigenergie- oder Passivhaus, Wärmedämmung) sind zu 

favorisieren. 

c) Zusätzlich zu den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes sollten alle technischen 

und baulichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die maximale Energieeffizienz 

der Gebäude zu erreichen. 

d) Die Stellung der baulichen Anlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auf den Grundstü-

cken wird nicht festgelegt. Es wird jedoch empfohlen, zur Nutzung der Sonnenenergie, 

die Gebäude entsprechend auszurichten. 

e) Auf die Verwendung von fossilen Brennstoffen sollte verzichtet werden. 

4.3 Gesundheitsschutz 

Laut Radonkarte RLP des Landesamtes für Umwelt liegt für das Plangebiet innerhalb eines 

Bereiches, in dem ein erhöhtes Radonpotential (23,5) bzw. eine erhöhte Radonkonzentration 

(42,8 kBq/m³) zu erwarten sind. Kleinräumig, also auf der konkreten Baustelle, können auf-

grund der örtlich variierenden geologischen Einflussgrößen deutliche Unterschiede bei den 

Radonwerten auftreten. Da nicht bekannt ist, ob die zukünftigen Bauherr*innen mit oder ohne 

Keller bauen bzw. auf welchen Flächen genau schützenswerte Räume errichtet werden sollen, 

wird den späteren Bauherr*innen empfohlen, etwaige Radonmessungen projektbezogen für 

die betreffende Baustelle durchzuführen. 
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Es wird empfohlen, Neubauten von vornherein so zu planen, dass eine Raumluftkonzentration 

von 100 Bq/m³ Radon-222 im Jahresmittel im Aufenthaltsbereich nicht überschritten wird. Prä-

ventive Maßnahmen können sein: 

▪ Durchgehende Bodenplatte statt Streifenfundament 

▪ Mechanische Luftabführung im Unterbau (bzw. unter dem Gebäude) 

▪ Eventuell radondichte Folie unter die Bodenplatte bringen 

▪ Leitungsdurchführungen (Wasser, Elektrizität, TV, Erdsonden etc.) ins Erdreich sorgfäl-

tig abdichten eventuell oberirdisch verlegen 

▪ Dichte Türen zwischen Kellerräumen und Wohnräumen 

▪ Abgeschlossene Treppenhäuser  

4.4 Bodenschutz 

a) Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, sind die Vorga-

ben nach § 202 BauGB in Verbindung mit den einschlägigen DIN-Normen (u.a. DIN 

4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) sowie die Forderungen des Bodenschutzes 

(BBodschG und BBodschV) zu beachten. 

b) Auf DIN 18915 - Reduzierung der Flächeninanspruchnahme / Bodenverdichtung im Zu-

sammenhang mit dem Baubetrieb und der Anlage von Baustelleneinrichtungen (Opti-

mierung und kleinstmögliche Dimensionierung der Arbeitsstreifen; flächensparende Ab-

lagerung von Baustoffen etc.) - wird hingewiesen. 

4.5 Gründung 

Eine geotechnische Begleitung der Gründungsarbeiten mit Abnahme der Planungsflächen, 

der Baugrundböschungen und des Schotterpolsters wird empfohlen. 

4.6 Abfall / Altlasten 

a) Werden bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen oder 

ergeben sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche/visuelle Auffälligkeiten), ist die SGD 

Nord, Obere Wasserbehörde zu informieren. 

b) Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind entsprechend den abfall- und bo-

denschutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten bzw. 

zu entsorgen. 

4.7 Schutz vor Starkregenereignissen 

Zum Schutz vor Gebäudeschäden im Rahmen von Starkregenereignissen, die auch außerhalb 

gefährdeter Bereiche auftreten können, wird empfohlen: 
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▪ Berücksichtigung des Gefälles und des Wasserabflusses auf den jeweiligen Grundstü-

cken zur Sicherung der Gebäude und baulichen Anlagen vor zufließendem Oberflächen-

wasser (insbesondere aus dem Außengebiet) 

▪ Anordnung von Gebäudeöffnungen (z.B. Türen, Lichtschächte, Kellertreppen) soweit 

möglich mindestens 30 cm oberhalb der Geländeoberkante, 

▪ Schutz gegen Rückstau des Abwassers aus Kanälen mit den jeweils in Betracht kom-

menden Verfahren nach dem Stand der Technik. 

4.8 Ressourcenschutz 

Es wird empfohlen, Niederschlagswasser zu sammeln (z.B. Zisternen, unterirdische Stau-

räume, Wasserteiche) und als Brauchwasser (Toilette, Beregnung der Außenanlagen) zu nut-

zen.  

Anlagen zur Nutzung von Niederschlagswasser sind mit einem Überlauf mit gedrosseltem Ab-

lauf zu versehen, der unbeschadet zur Versickerung in den Untergrund oder über die belebte 

Bodenzone von Garten- bzw. Grünflächen gebracht werden soll. Ein Anschluss an den Re-

genwasserkanal im freien Gefälle ist nicht möglich. 

Die hygienischen Auflagen des Bundesgesundheitsamtes, die aktuelle Trinkwasserverord-

nung und die Satzungen der Kommune in den jeweils gültigen Fassungen sind zu berücksich-

tigen. Die Brauchwassernutzung ist den Südeifelwerken anzuzeigen. 

4.9 Denkmalschutz 

Sollten bei Erdarbeiten, Bau- oder Abbrucharbeiten prähistorische oder historische Gegen-

stände (bewegliche oder unbewegliche), von denen bei ihrer Entdeckung anzunehmen ist, 

dass sie Kulturdenkmäler sind oder als solche gelten, gefunden werden oder Flurdenkmäler 

durch die Baumaßnahme betroffen sein, ist dies unverzüglich der Denkmalfachbehörde münd-

lich oder schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige kann auch bei der Unteren Denkmalschutzbe-

hörde der Kreisverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung erfolgen; diese leiten die 

Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 

Anzeigepflichtig sind der Finder, der Eigentümer des Grundstückes, sonstige über das Grund-

stück Verfügungsberechtigte, der Besitzer des Grundstücks und der Leiter der Arbeiten, bei 

deren Durchführung der Fund entdeckt wurde. Die Anzeige durch eine dieser Personen befreit 

die Übrigen. 

Der Baubeginn ist mindestens 2 Wochen vorher per Email über landesarchaeologie-kob-

lenz@gdke.rlp.de oder telefonisch unter 0261 6675 3000 anzuzeigen. Ungenehmigte sowie 

mailto:landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de
mailto:landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de
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unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen archäologische Denkmäler ver-

mutet werden, sind nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP ordnungswidrig. 

Grundsätzlich ist der Vorhabenträger sowie die ausführenden, vor Ort eingesetzten Firmen 

bezüglich der Melde-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht von archäologischen Funden und 

Befunden an die Bestimmungen gemäß §§ 16 - 21 DSchG RLP gebunden 

4.10 Telekommunikation 

Sollten sich in der Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir 

Ihre Rückantwort, damit in unserem Hause die erforderlichen Planungsschritte für die Verän-

derung der Anlagen eingeleitet werden können. Kontaktadresse: Deutsche Telekom Technik 

GmbH, Technik Niederlassung Südwest, B1, Herrn Speier, Ste.-Foy-Str. 35-39, 65549 Lim-

burg (Rufnummer 06431/297607; eMail: Dominik.Speier@telekom.de) oder Deutsche Tele-

kom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, B1, Herrn Seibert, Phillipp-Reis-Str. 1, 

57610 Altenkirchen (Rufnummer 02681/83305; eMail: Elmar.Seibert@telekom.de). 

Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den Bau-

maßnahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt werden müs-

sen, werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen selbst an den ausführenden 

Unternehmer vergeben. Sollte eine Vergabe dieser Arbeiten an das ausführende Unterneh-

men nicht zustande kommen, so ist im Bauzeitenplan ein den durch die Telekom auszufüh-

renden Arbeiten angemessenes Zeitfenster einzuplanen. 

Eigenmächtige Veränderungen an den Anlagen durch die vom Bauherrn beauftragten Unter-

nehmer sind nicht zulässig. 

4.11 Bergbau  

Der Geltungsbereich befindet sich im Bereich des auf Eisen, Blei, Braunkohle und Kupfer ver-

liehenen Bergwerksfeld „Steinberg I“. Das Bergrecht wird von der Firma Barbara Rohstoffbe-

triebe GmbH, Hauptstraße 113 in 40764 Langenfeld aufrechterhalten. Aus den vorhandenen 

Unterlagen geht hervor, dass für das Bergwerksfeld "Steinberg I" im Planungsbereich kein 

Altbergbau dokumentiert ist.  

Zudem liegt das Plangebiet im Bereich des bereits erloschenen Bergwerkfeldes „Redlichkeit“ 

(Braunkohle). Über tatsächlich erfolgten Abbau im Bergwerksfeld "Redlichkeit" liegen keine 

Dokumentationen oder Hinweise vor. 

Aktuell erfolgt kein Bergbau unter Bergaufsicht. 

mailto:Dominik.Speier@telekom.de
mailto:Elmar.Seibert@telekom.de
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Bei Antreffen von Relikten des Bergbaus, ist im Gefahrenfall das Landesamt für Geologie und 

Bergbau, in Mainz unter der Telefonnummer 06131 92540 unverzüglich zu unterrichten. 

Wird durch ein geplantes Vorhaben ein direkter Bodeneingriff (Geothermie und andere ma-

schinengetriebene Erd-, Ramm- und Sondierungsbohrungen sowie Brunnen oder andere Bau-

vorhaben) in nicht unerheblichem Maß verwirklicht, so weisen die BARBARA Rohstoffbetriebe 

an darauf hin, dass jeder Bodeneingriff als Eingriff und Beschränkung in ihren Rechten einen 

Entschädigungsanspruch auslöst und der neue Störer ordnungspflichtig auch den BARBARA 

Rohstoffbetrieben gegenüber wird. Dementsprechend fordern die BARBARA Rohstoffbetrie-

ben auf, sollte es sich um ein zuvor benanntes Vorhaben handeln, sich vor Beginn der Arbeiten 

direkt mit den BARBARA Rohstoffbetrieben in Verbindung zu setzen und einen entsprechen-

den privatrechtlichen Vertrag über den Verzicht/Haftungsfreistellung, Geh- und Fahrtreche so-

wie die Entschädigungsleistung zu schließen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Anspruch 

der BARBARA Rohstoffbetriebe bei Kenntnisnahme über den Beginn der Tätigkeit, gerichtlich 

geltend gemacht sowie eine Bauwarnung aussprechen wird. 

4.12 Geologiedatengesetz 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Un-

tersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und 

Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung 

der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer Unter-

suchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden sich auf den LGB Internetseiten sowie 

im Fragenkatalog unter https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geo-

ldg.html. 

4.13 Starkregen 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet im potentiellen Überflutungsbereich bei 

Starkregen (vgl. hierzu auch Kapitel 6.4 in der Begründung) liegt. Gemäß § 5 Abs. 2 Wasser-

haushaltsgesetz (WHG) ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rah-

men des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum 

Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbeson-

dere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt 

oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 

https://geoldg.lgb-rlp.de/
http://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html
http://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html
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4.14 Eingrünung 

Die Eintragung der Kompensationsmaßnahmen in das Kompensationskataster erfolgt durch 

die Verwaltung/ den Bauherren. Der Begünstigte/ Bauherr informiert die Kreisverwaltung des 

Westerwaldkreises, untere Naturschutzbehörde über die Fertigstellung der Kompensations-

maßnahme. Für die Pflanzungen gelten die DIN 18916 (Fertigstellungspflege) und die DIN 

18919 (Entwicklungs- und Unterhaltungspflege) versehen werden. Zur Sicherstellung der hin-

reichenden ökologischen Funktionalität der Kompensationsfläche, sollte auf der Innenseite 

eine Abgrenzung vorgesehen werden. Eine dauerhafte Umzäunung der Fläche sollte ausge-

schlossen werden. 
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